
CHARTA DER GRUNDRECHTE DER EUROPÄISCHEN UNION  

Wikipedia:  

http://de.wikipedia.org/wiki/Charta_der_Grundrechte_der_Europ%C3%A4ischen_Union  

Offizieller Text der Charta in der Fassung 2010, Amtsblatt der Europäischen Union vom 30. 

März 2010, C 83 (Dokument 2010/C 83/02), : 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:DE:PDF  

Artikel 12  

Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit  

(1) Jede Person hat das Recht, sich insbesondere im politischen, gewerkschaftlichen und 

zivilgesellschaftlichen Bereich auf allen Ebenen frei und friedlich mit anderen zu 

versammeln und frei mit anderen zusammenzuschließen, was das Recht jeder Person 

umfasst, zum Schutz ihrer Interessen Gewerkschaften zu gründen und Gewerkschaften 

beizutreten. 

(2) (2) Politische Parteien auf der Ebene der Union tragen dazu bei, den politischen Willen 

der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger zum Ausdruck zu bringen.  

 

Artikel 15  

Berufsfreiheit und Recht zu arbeiten  

(1) Jede Person hat das Recht, zu arbeiten und einen frei gewählten oder angenommenen Beruf 

auszuüben.  

(2) Alle Unionsbürgerinnen und Unionsbürger haben die Freiheit, in jedem Mitgliedstaat Arbeit 

zu suchen, zu arbeiten, sich niederzulassen oder Dienstleistungen zu erbringen.  

(3) Die Staatsangehörigen dritter Länder, die im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten arbeiten 

dürfen, haben Anspruch auf Arbeitsbedingungen, die denen der Unionsbürgerinnen und 

Unionsbürger entsprechen. DE C 83/394 Amtsblatt der Europäischen Union 30.3.2010 

 

Artikel 17  

Eigentumsrecht  

(1) Jede Person hat das Recht, ihr rechtmäßig erworbenes Eigentum zu besitzen, zu nutzen, 

darüber zu verfügen und es zu vererben. Niemandem darf sein Eigentum entzogen werden, es 

sei denn aus Gründen des öffentlichen Interesses in den Fällen und unter den Bedingungen, die 

in einem Gesetz vorgesehen sind, sowie gegen eine rechtzeitige angemessene Entschädigung 

für den Verlust des Eigentums. Die Nutzung des Eigentums kann gesetzlich geregelt werden, 

soweit dies für das Wohl der Allgemeinheit erforderlich ist.  

(2) Geistiges Eigentum wird geschützt. 

Artikel 27  

Recht auf Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Unternehmen  

Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder ihre Vertreter muss auf den geeigneten 

Ebenen eine rechtzeitige Unterrichtung und Anhörung in den Fällen und unter den 

Voraussetzungen gewährleistet sein, die nach dem Unionsrecht und den einzelstaatlichen 

Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten vorgesehen sind.  
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Artikel 28 Recht auf Kollektivverhandlungen und Kollektivmaßnahmen Die Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer sowie die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber oder ihre jeweiligen Organisationen 

haben nach dem Unionsrecht und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten 

das Recht, Tarifverträge auf den geeigneten Ebenen auszuhandeln und zu schließen sowie bei 

Interessenkonflikten kollektive Maßnahmen zur Verteidigung ihrer Interessen, einschließlich 

Streiks, zu ergreifen.  

Artikel 29 Recht auf Zugang zu einem Arbeitsvermittlungsdienst Jeder Mensch hat das Recht auf 

Zugang zu einem unentgeltlichen Arbeitsvermittlungsdienst.  

Artikel 30 Schutz bei ungerechtfertigter Entlassung Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer 

hat nach dem Unionsrecht und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten 

Anspruch auf Schutz vor ungerechtfertigter Entlassung.  

Artikel 31 Gerechte und angemessene Arbeitsbedingungen (1) Jede Arbeitnehmerin und jeder 

Arbeitnehmer hat das Recht auf gesunde, sichere und würdige Arbeitsbedingungen. (2) Jede 

Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat das Recht auf eine Begrenzung der 

Höchstarbeitszeit, auf tägliche und wöchentliche Ruhezeiten sowie auf bezahlten Jahresurlaub. 
DE 30.3.2010 Amtsblatt der Europäischen Union C 83/397 

 

Artikel 34  

Soziale Sicherheit und soziale Unterstützung  

(1) Die Union anerkennt und achtet das Recht auf Zugang zu den Leistungen der sozialen 

Sicherheit und zu den sozialen Diensten, die in Fällen wie Mutterschaft, Krankheit, 

Arbeitsunfall, Pflegebedürftigkeit oder im Alter sowie bei Verlust des Arbeitsplatzes Schutz 

gewährleisten, nach Maßgabe des Unionsrechts und der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 

und Gepflogenheiten.  

(2) Jeder Mensch, der in der Union seinen rechtmäßigen Wohnsitz hat und seinen Aufenthalt 

rechtmäßig wechselt, hat Anspruch auf die Leistungen der sozialen Sicherheit und die 

sozialen Vergünstigungen nach dem Unionsrecht und den einzelstaatlichen 

Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten. (3) Um die soziale Ausgrenzung und die 

Armut zu bekämpfen, anerkennt und achtet die Union das Recht auf eine soziale 

Unterstützung und eine Unterstützung für die Wohnung, die allen, die nicht über 

ausreichende Mittel verfügen, ein menschenwürdiges Dasein sicherstellen sollen, nach 

Maßgabe des Unionsrechts und der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und 

Gepflogenheiten. 

      Artikel 35 Gesundheitsschutz Jeder Mensch hat das Recht auf Zugang zur Gesundheitsvorsorge 

und auf ärztliche Versorgung nach Maßgabe der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und 

Gepflogenheiten. Bei der Festlegung und Durchführung der Politik und Maßnahmen der Union 

in allen Bereichen wird ein hohes Gesundheitsschutzniveau sichergestellt.  

 

Artikel 37  

Umweltschutz  

Ein hohes Umweltschutzniveau und die Verbesserung der Umweltqualität müssen in die Politik 

der Union einbezogen und nach dem Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung sichergestellt 

werden.  


